
Soyen, Riedener Strasse Nordost

VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Soyen hat die 18. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungs-

planes für den Raum Wasserburg a. Inn im Gebiet der Gemeinde Soyen für den Bereich „Soyen Rie-
dener Strasse Nordost“ am ……………… beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 
…………….. ortsüblich bekannt gegeben. 

 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und An-

hörung für den Vorentwurf der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom 
__________ hat in der Zeit vom __________ bis einschließlich __________ stattgefunden. 

 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 

BauGB für den Vorentwurf der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom 
__________ hat in der Zeit vom __________ bis __________ stattgefunden. 

 
4. Der Entwurf der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom__________ wurde 

mit Begründung und Umweltbericht gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __________ bis ein-
schließlich __________ öffentlich ausgelegt.  

 
5.   Zu dem Entwurf der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung  

vom __________ wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom __________ bis __________ beteiligt. 

 
6. Die Gemeinde Soyen hat mit Beschluss des Gemeinderates vom __________ die 18. Änderung des 

Flächennutzungsplanes in der Fassung vom __________  festgestellt. 
 
7. Das Landratsamt Rosenheim hat mit Bescheid vom __________, Az. _______________________, 

die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes genehmigt.  
 
Ausgefertigt, Soyen, ……………. 
 
Gemeinde Soyen      …………………………….. 

Thomas Weber 
1. Bürgermeister 

 
 

 
8.  Die Erteilung der Genehmigung der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am __________ 
     gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.  

 
Die 18. Änderung ist damit wirksam. 
 
Soyen, ……………. 
 
Gemeinde Soyen      …………………………….. 

Thomas Weber 
1. Bürgermeister 

 
 

18. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes 
für den Raum Wasserburg a. Inn 
 
Die bisherigen Darstellungen des rechtswirksamen gemeinsamen Flächennutzungsplanes für den Raum Was-
serburg a. Inn, genehmigt durch das Landratsamt Rosenheim mit Bescheid vom 03.08.2000, sowie der 1. Än-
derung des Flächennutzungsplanes vom 13.10.2004 werden für die in dieser Änderung betroffenen Bereiche 
der Gemeinde Soyen wie folgt geändert: 
 
 
A PLANZEICHENERKLÄRUNG  
 
 
   Fläche für den Gemeinbedarf  
   hier: Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen 
 

      
 

B nachrichtliche Planzeichen aus dem bestehenden Flächennutzungsplan 
 
 
Fläche für den Gemeinbedarf Bestand  
 
 
 
 
Fläche Sportplatz Bestand 
 
 
 

 
 

GEMEINSAMER FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 
FÜR DEN RAUM WASSERBURG A. INN  

 
 
 
 

GEMEINDE SOYEN 
 
 

 
 
 

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN  
18. ÄNDERUNG  

 
M 1:5000 

 
 

 
 
PLANVERFASSER  
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